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§ 35 EnLG Auskunftserteilung
 EnLG - Energielenkungsgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

§ 35.

Soweit es zur Sicherstellung der Erdgasversorgung erforderlich ist, sind Erdgasunternehmen einschließlich

Verteilergebietsmanager, Produzenten, Bilanzgruppenverantwortliche, Bilanzgruppenkoordinatoren,

Marktgebietsmanager, Betreiber des Virtuellen Handelspunktes und Kunden zur Auskunftserteilung an die E-Control

und in dessen Wirkungsbereich an den Landeshauptmann verp8ichtet. Die E-Control und die Landeshauptmänner

sind insoweit zur Verarbeitung und Übermittlung von Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes ermächtigt, als dies zur

Sicherstellung der Erdgasversorgung eine wesentliche Voraussetzung bildet.
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